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Reliquien 5 Stan und bis auf die Häupter, die abgeſondert
von den Leibern anderswo aufbewahr aren.)

Wie zu Paſſau, ſo auch In Oeſterreich und Bayern wurde
St Maximilian mit ausnehmender Andacht verehrt, vorzüglich mn
Feuersnöthen, Kriegsbedrängniſſen und Krankheiten.

Die durchlauchtigſten Häuſer: Habsburg-⸗Lothringen und Scheyern⸗
Wittelsbach haben ihn ſich 3u ihrem aus⸗ und Familien⸗Patron
erkoren; mehrere Regenten und rinzen dieſer beiden Häuſer haben
dieſen Namen mit Ehren und Ruhm getragen. eines der Mirakel
dieſes Heiligen wird erzählt, wie Kaiſer Friedrich I1 1457 eben
durch die Fürbitte desſelben auf dem zu Cilly den Händen
der Meuchelmörder E  0 iſt, und darum gelobet hat, ihm 3u
Ehren jenem ohne, der ihm zuerſt würde geboren werden, den
Namen Maximilian beizulegen.

Die Kirchen zu Perſenbeug der Donau, un zu Pöndorf
bei Frankenmarkt, inter der Widmung des Maximilian, reichen
un die graue Vorzeit hinauf, und haben, vie Maxglan und Uurg  2
kirchen N der Matich wahrſcheinlichſt den heiligen Ruper 3u ihrem
Begründer.

Paſtoral⸗Fragen und Fälle
all über procurantes abortum. Caja, we

ich mit Titus vergangen hat, greift auf Drängen des Titus In
ihrer Verzweiflung, der Schande zu entgehen, 3u einem neuen

verbrecheriſchen Mettel Doch kaum hat ſie das Mittel, welches ſie
ich Aus der Apotheke 3u verſchaffen wuſ

2

te, genommen, als Beide

großer Qam und Reue über dieſe neule Unthat ergriffen wurden.
Sie eilen zuv Beichte. Kann der Beichtvater, der die Befugnis zur
Losſprechung den biſchöflichen Fällen nicht hat, Ti und Caja
losſprechen; oder müſſen dieſelben an einen weiter bevollmächtigten
Beichtvater gewieſen werden?

In vorliegendem Fall unterſtellen wir zunächſt, daſs die pro⸗
(Curatio abortus ur in der Ausdehnung und mn der Beſchränkung
biſchöfli Reſervatfall ſei, wie e ur die Conſtitution APOSto-
iecae Sedis zu einem den Biſchöfen vorbehaltenen Excommunications-
all gemacht worden iſt Die Conſtitution Apostolicae Sedis ſagt

1) Dermals ruht da  8 de l Maximilian un einem ſilbernen, dick—
vergoldeten mit Edelſteinen Eſe. Bruſtbilde, da ihn iR biſchöflichen Schmucke
mit dem Pallium vorſtellt; das aupt, VN Baumwolle liegend, kann V dem

6 Bilde eſehen verden Außerdem verden ein Armknochen und nochKopfe dief
zwei Armröhren dieſes eiligen In der Aſſauer Domkirche gezeigt. Ein El
der Hirnſchale dagegen, le noch andere Reliquien von ihm ollen m der Pfarr⸗
I* 3zu aufbewahrt ſein.
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einfach: „Procurantes abortum. effectu 86Cuto. Unter dieſe —10
(Urantes iſt nach wahrſcheinlicher Auslegung die Mutter ſelbſt nicht
einbegriffen: zwar kann dieſe beſchränkende Auffaſſung nicht Aus
dem Ausdruck procurantes ahortum an ſich hergeleitet werden, ſon⸗
dern vielmehr Aus der Uſuellen Bedeutung, we  6 dieſer Ausdruck
vermöge der jahrhundertelang beſtandenen päpſtlichen Strafbeſtim⸗
I angenommen hat, da teſe von den procurantes abortum
die „Mutter“ unterſchieden nd verſchiedene Strafen für Beide an
ordneten. Darnach iſt die rage über die Losſprechung der Caja
gegenſtandslos; CS bedarf dazu nI der Vollmacht über die ſchöf
lich vorbehaltenen Fälle

Gehen Dr 3u Titus über. Er gehört zweifellos 3u den 0
CUrantes abortum. ber CS ieg der Reſervatfall noch nicht MN ſeiner
Vollſtändigkeit vor Derſelbe heißt procurantes abortum SiR
ECuto. Der Erfolg wollen bir unterſtellen tritt nach der
Ar des Mittels ein; aber die Beicht de Titus geſchieht vor
Eintritt der böſen Wirkung. E Y daher jetzt die rage an den
nicht bevollmächtigten Beichtvater eran: Kann Titus ohne Weiteres
abſolviert werden? Wenn 12, verfällt EL dann Urz nachher beim
Eintritt de abortus der Excommunication und bedarf Er dann einer

Losſprechung von einem bevollmächtigten Prieſter?
Nach allen Regeln über die Auslegung von ſtrafrechtlichen Be

ſtimmungen muſs geſagt werden, Titus unterliegt im Augenblick der
Beichte noch keiner Excommunication; 01 ann daher, e˙ ſonſt
genügend disponiert ſt, von jedem gewöhnlichen Beichtvater die Los  2  2
prechung und die ſacramentale Wiederverſöhnung mit ott und der
Kirche empfangen. Daſs die Beichte aufſchieben müſſe, bis die
Wirkung der böſen That eingetreten und EL dadurch der Excom  2
municatibn verfallen ſei, läſst ſich Aus keinem Grunde nachweiſen:
wie ſollte au einem reuigen Sünder die augenblickliche
Ausſöhnung mit ott erwehr werden? Die einzige be
deutſame rage bleibt Aher die, ob Titus, wiewohl Urch den Stand
der Gnade. mit verſöhnt, dennoch nachträglich der kir  ichen
Strafbeſtimmung verfalle, und behufs Wiedervereinigung mit der
Kirche und ihren Gnadenſchätze einer nochmaligen Losſprechung,
wenigſtens von der kirchlichen Strafe, bedürftig ſei In éeantwor
tung dieſer rage ſcheiden ſich die Meinungen der Gottesgelehrten.
Männer von ſehr oher Autorität, te Lugo ud In jüngſter Zeit
Ballerini, behaupten, Titus verfalle nach Eintritt des abortus der
Excommunication und müſſe deshalb trotz voraufgegangener Beichte
und gültiger Losſprechung von der begangenen ünde, noch von der
Cenſur losgeſprochen werden; Andere, wie der Alphons, glauben,
die Excommunication rete nicht ein, eil zur Zeit, woO das e

brechen Un den Eintritt der äußern Wirkung vollendet wird, die
40*



620

Contumacia nicht vorliege. Dieſer Meinung (vergl. Lehmkuhl, Theol
10. II 868) kann man ich anſchließen.

könnte höchſtens der Zweifel übrig bleiben, ob denn Urch dieſe
blo wahrſcheinliche Meinung für den Seelenzuſtand de Titus hin⸗
länglich geſorgt ſei Auf dieſen Zweifel kann nan antworten: 1. Da bei
Strafbeſtimmungen da Geringere 3u wählen iſt, ſo dürfte ſchon aus
dieſem allgemein anerkannten Grundſatz folgen, daſ. ＋ die
Strafe nicht eintrete. 2 Sollte die aber dennoch geſchehen, ſo wäre
Titus unterdeſſen reilich der Theilnahme an den gemeinſamen
Gnadengütern der Kirche beraubt; doch rate er bei der nächſten
Beicht und Losſprechung unzweifelhaft wieder Iu deren Vollbeſitz,
eil von zweifelhaften Cenſuren jeder Beichtvater losſprechen
ann und vermöge der gewöhnlichen Abſolutionsformel wirklich ad
Cautélam losſpricht.

Aehnliches ware von Caj 3u agen, venn durch biſchöfliche
Verordnung auch die CTL Inter den Reſervatfall procurantes
abortum geſetzt ware Nur läge dieſer Fall noch etwas günſtiger.
Sollte etwa die Sache ſo liegen, daſ eine Diöceſan-Anweiſung die
Anſicht ausſpräche, unter den päpſtlichen l der procurantes
abortum ſei auch die Mutter einbegriffen: ſo änderte dies am wirk
lichen Sachverhalte nichts; die andere Anſicht bliebe trotzdem pro
babel. Würde aber die Diöceſan⸗Verordnung den Fall procurantes
abortum mit Einſchluſs der Mutter Diöceſan-⸗Reſervatfall
machen: ſo wäre das unzweifelhaft gültig; aber wenn nicht der
Biſchof Aus ſeiner Machtvollkommenheit die Excommunication Qus
präche, verfiel Caja ſelbſt Gffectu S6ECuto wahrſcheinli nicht der
Excommunication, ſondern uur dem biſchöflichen Vorbehalt. Beichtete
ſie alſo vor dem ffectus secutus, ware gewiſs die Sünde
gehoben, auch enn der Beichtvater keine beſondere Vollmacht hätte;
durch Eintritt 68 fHectus würde der biſchöfliche Vorbehalt nicht
geſchaffen; päpſtliche Excommunication träte QAus oben beſprochenem
Grunde nicht ein: mithin wäre Caja alsdann, ſicherer noch al
Titus, aller weiteren Laſt ledig

Exaeten (Hollan Prof Auguſt Lehmkuhl, 8.
II (Ueber die von Ordensſchweſtern.) In

vielen Diöceſen iſt eS Sitte geworden, auch die Ordensfrauen im
weiteren Sinne, welche zur rengen päpſtlichen Clauſur nicht 96
halten ſind, der gewöhnlichen Jurisdiction der Beichtväter 3u ent—
ziehen und eigene Beichtväter nit der Befugnis, dieſelben bei
zuhören, betrauen, wie CS 1P80 jure ſein muſs bezüglich der unter
renger Clauſur lebenden Nonnen. Für jene Schweſtern, Kranken—
oder Schulſchweſtern, ereignet ES ſich nun nicht ſelten, daſs ſie in
kleineren Ortſchaften, wO der Pf der einzige Geiſtliche iſt, eine


